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Beschaffung eines TLF 4000 für die Feuerwehr Neufahrn 
 
 
Sachverhalt: 
 
In dem vom Gemeinderat beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan ist für das Jahr 2021 die 
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs 4000 für die Feuerwehr Neufahrn vorgesehen. 
Dieses Fahrzeug soll das LF8 ersetzen, das an die Feuerwehr Giggenhausen abgegeben 
wurde, da dort ein Fahrzeug nach einem nur unwirtschaftlich zu reparierenden Defekt 
ausgemustert werden muss. 
 
Aufgrund der rückläufigen Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften ist die Beschaffung eines 
TLF 4000 sehr vorteilhaft, weil dieses im Einsatz auch mit lediglich drei Personen besetzt 
werden kann. Hinzukommen steigende Zahlen von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die bei 
Bränden einen hohen Löschwasserbedarf erfordern. Die beiden Autobahnen A 9 und A 92 
machen es erforderlich, hohe Mengen an Löschwasser mitzuführen. 
Da die Beschaffung eines TLF 4000 ursprünglich erst für das Jahr 2022 angedacht war, sind 
keine Haushaltsmittel bereitgestellt. 
 
Nach den Planungen der Feuerwehr Neufahrn muss zunächst eine Besichtigung von 
geeigneten Fahrzeugen sowie die Vorbereitung der Ausschreibung geplant werden, hierfür 
ist ein Zeitrahmen von etwa 6 Monaten eingeplant. Die Lieferung wird mindestens 24 Monate 
dauern, Anzahlungen sind nicht üblich. Deshalb wird es in den Haushaltsjahren 2021 und 
2022 keine kassenwirksamen Vorgänge geben. Im Nachtragshaushalt ist eine Verpflich-
tungsermächtigung für das Jahr 2023 vorzusehen. 
 
Die Kosten des Fahrzeugs belaufen sich nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Neufahrn 
auf 325.000 €, Zuschüsse des Freistaats Bayern in Höhe von 110.000 € und seitens des 
Landkreises Freising in Höhe von 55.000 € können eingeplant werden. 
 
Gefördert wird nach Ziffer 4.5.2 der Richtlinien für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur 
Förderung des kommunalen Feuerwehrwesens die Beschaffung eines TLF 4000, „wenn die 
Feuerwehr bereits ausreichend mit (Hilfeleistungs-)Löschgruppenfahrzeugen ausgestattet ist 
und einen Rüst- oder Gerätewagen besitzt“. Diese Voraussetzungen sind für die Feuerwehr 
Neufahrn erfüllt. 
Die Zuschüsse sind bereits beantragt, ein Bescheid liegt noch nicht vor. 



 
Mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wird ein Fachbüro beauftragt. 
 
Diskussionsverlauf: 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: € 325.000   

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Gegenfinanzierung / 
Zuschüsse: 

 nein  ja, voraussichtliche Höhe € 110.000 
vom 
Freistaat 
Bayern 
€ 55.000 
vom 
Landkreis 

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt im Wege einer Verpflichtungsermächtigung für 2023. 
Kassenwirksame Ausgaben erfolgen in den Jahren 2023 bis 2024. 
Zuschussanträge wurden bereits gestellt, ein Förderbescheid liegt noch nicht vor. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung eines TLF 4000 für die Feuerwehr Neufahrn zu. 
Die erforderlichen Mittel sowie die Zuschüsse des Freistaats Bayern und des Landkreises 
Freising werden als Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt 
und dann als Haushaltsmittel im Jahr 2023 in den Haushaltsplan übernommen. 
Nach Besichtigung von geeigneten Fahrzeugen und Vorbereitung der Ausschreibung 
erfolgen Ausschreibung und Bestellung des Fahrzeugs in 2022. Die Ausgaben werden 
kassenwirksam ab 2023. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, ein Büro mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 
und der Durchführung der Ausschreibung zu beauftragen. 
 
 



Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
Anlagen: 
Antrag Beschaffung TLF  
 
 


